
 

 

 

Bautz-Quartier 
(Bebauungsplan Nr. 904.3) 

Bürgerinformationsveranstaltung 
am 05. Mai 2022 

Veranstalter: Stadt Hanau FB 7.1 - Stadtplanungsamt 
mit Unterstützung der Buwog Bauträger GmbH 

 

Zeitlicher Ablauf der Veranstaltung 

17.30 Uhr Einlass  

18.00 Uhr Beginn der Veranstaltung 
  
 Begrüßung Frau Batke, Leiterin Stadtplanungsamt Hanau 
 

18.05 Uhr Präsentation zum Bebauungsplan mit Fachvorträgen zu den Themen 

 Städtebau und Grün 

 Verkehr + Mobilität 

 Infrastruktur, Energie + Soziales 

19.00 Uhr Fragen und Antworten in der großen Runde 

19:30 h Kurze Pause 

19.40 Uhr  Spezielle Fragen und Antworten im Dialog mit den  

Fachgutachtern an den Thementischen 

20.20 Uhr Kurzes Schlusswort; Fr. Batke (Stadtplanungsamt Hanau)  

20.30 Uhr  Ende der Veranstaltung 

------------------------- 
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Diese Veranstaltung findet ergänzend zu der öffentlichen Auslegung / Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch zu dem Bebauungsplanverfahren 
904.3 „Bautz-Quartier“ der Stadt Hanau statt.  
Die Beteiligung wurde im Hanauer Anzeiger am 09.04.2022 bekanntgemacht. Sie 
findet vom 19.04. bis zum 27.05.2022 statt. Bei der heutigen Veranstaltung können wir 
Ihnen nur einen Teil der Inhalte vorstellen, da die vollständigen Unterlagen mit ca. 
2.000 Seiten wesentlich umfangreicher sind. 

Während der Beteiligung können Sie die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren bei 
der Auslegungsstelle der Stadt Hanau anschauen.  
Die Auslegungsstelle befindet sich im Technischen Rathaus, Hessen-Homburg-Platz 7 
Zi. 2.23.  
Sie ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 08:30-12:00 Uhr und Dienstag und 
Donnerstag von 12:00-17:00 Uhr geöffnet. 
Außerhalb der Öffnungszeiten kann eine Einsichtnahme nach telefonischer 
Terminvereinbarung unter 06181/295-383 erfolgen. 

Beachten Sie bitte die aktuellen Corona-Regeln der Stadt Hanau. Diese sind auf der 
Internetseite der Stadt Hanau bekanntgegeben oder beim Bürger-Service unter der 
Rufnummer 06181/295-8135 zu erfragen.  

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im Internet auf der 
Internetseite der Stadt Hanau für Bauleitpläne im Beteiligungsverfahren unter 
www.beteiligung.hanau.de einsehbar. 

Während der o. g. Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur Planung bei der Stadt 
Hanau, Stadtplanungsamt, Hessen-Homburg-Platz 7, 63452 Hanau oder unter 
beteiligung@hanau.de abgegeben werden.  

Dabei ist es erforderlich, egal ob Sie eine Mail schreiben oder uns einen Brief schicken, 
dass Sie Ihren Namen und Ihre Adresse vollständig angeben. 

 

Hanau, 05. Mai 2022   
 

Anlage:  

 Städtebauliches Konzept (unmaßstäbliche Verkleinerung)  

 B-Plan Entwurf (unmaßstäblicher Ausschnitt Plankarte) 
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Absender: Name, Vorname:  …………………………………….......... 
 

Straße, Hausnummer: .................................................... 
 

PLZ, Ort .................................................... 
 

Magistrat der Stadt Hanau 
Stadtplanungsamt 
Hessen-Homburg-Platz 7 
63452 Hanau 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren 904.3 „Bautz-Quartier“  

Datum: …………………….. 

Stellungnahme: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift 

Wenn Sie ein weiteres Blatt für Ihre Stellungnahmen benötigen, so ergänzen Sie Ihre Stellungnahme um 
weitere Seiten / Blätter 
Stellungnahmen können nur geprüft werden, wenn Namen und Adresse sowie die Bezeichnung des 
Planverfahrens angeben sind. Diese Daten werden durch das Stadtplanungsamt zur weiteren 
Bearbeitung im Bebauungsplanverfahren und für Beschlussfassungen städtischer Gremien über den 
Bebauungsplan verwendet. Mit Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Verwendung Ihrer Daten zu diesen 
Zwecken zu. Das Stadtplanungsamt ist bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf die 
Einhaltung spezialfachlicher und der geltenden Datenschutzvorschriften verpflichtet. 


